
Denkmalschutzgesetze 2.1 

2.1 Die Denkmalschutz esetze in der Bun- 
desrepublik Deutschlan CY unter dem Aspekt 
der archäologischen Denkmalpflege (Boden- 
denkmalpflege) 

In der Bundesre~ublik Deutschland liegt die Kulturhoheit 
bei den Ländern. Deshalb sind Denkmalschutz und Denk- 
malpflege in allen Bundesländern durch eigene Denk- 
mals~hutz~esetze geregelt, die auf den Schutz und die 
Pflege von Bau- bzw. Kunst- und Bodendenkmälern - oft 
unter dem Begriff ,,Kulturdenkmäler" zusammengefasst - 
gleichermaßen abzielen (Tab. 1). 
Unter Denkmalschutz versteht man die hoheitlichen M a ß  
nahmen des Staates zur Erhaltung eines Denkmals. Denk- 
malpflege bedeutet den forschenden, bewahrenden und 
sichernden Umgang mit einem Denkmal und die damit 
verbundenen Tätigkeiten; sie ist eine Aufgabe im Rahmen 
der kommunalen Selbstverwaltung und obliegt nicht allein 
der Offentlichen Hand. 
Obwohl die Denkmalschutzgesetze alle dasselbe Ziel 
verfolgen, unterscheiden sie sich in Teilen doch ganz er- 
heblich voneinander. Dies gilt für die Begriffsdefinitionen, 
die Organisation, die Zuständigkeiten und die Aufgaben 
der Denkmalschutzbehörden (Denkmalbehörden) und 
Fachämter (Landesdenkmalämter, Bodendenkmal~fle- 
geämter], die Rechte und Pflichten der Länder, Gemein- 
den und Gemeindeverbände, der Denkmaleigentümer 
und der Bürger im Umgang mit dem geschützten Kultur- 
gut. 
Wer  gegen die Bestimmungen der Denkmalschutzgeset- 
ze verstößt, handelt ordnungswidrig. Dies kann mit einer 
empfindlichen Geldbuße - in manchen Bundesländern 
bis zu 1 Million D M  - geahndet werden. 

chen und privaten Planungen b m .  Maßnahmen, insbe- 
sondere bei der Raumordnung, der Landes- und Stadt- 
entwicklung sowie bei anderen Vorhaben, die sie ge- 
fährden oder gar zerstören könnten, angemessen und 
ausreichend berücksichtigt werden sollten (im Sinne von 
,,müssenM: Die Denkmals~hutz~esetze Berlin, Mecklen- 
burg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfa- 
len, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Hol- 
stein). 

2.1 .2 Begriffsdefinitionen 

Den Bestimmungen der Denkmalschutzgesetze unterliegt 
nur das, was im Sinne dieser Gesetze ein (Boden-)Denk- 
mal ist. Es wird mischen beweglichen (= Funde) und un- 
beweglichen (ortsfesten) Bodendenkmälern unterschie- 
den. In der Regel handelt es sich dabei um obertägig 
sichtbare oder unsichtbare Spuren menschlichen Lebens 
und Handelns im Boden (in etlichen Bundesländern auch: 
in Mooren und Gewässern], die wichtige Informationen 
zur Menschheitsgeschichte von ihren Anfängen bis in un- 
ser Jahrhundert und ihren zahlreichen politischen, wirt- 
schaftlichen, sozialen und kulturellen Aspekten liefern. Ihr 
Schutz und ihre Erhaltung müssen im öffentlichen Interes- 
se liegen. 
Manchen Denkmalschutzgesetzen zufolge können Bo- 
dendenkmäler nur aus Epochen und Kulturen stammen, 
für die Ausgrabungen und Funde eine der Hauptquellen 
(oder wichtige Quellen) wissenschaftlicher Erkenntnisse 
sind. Dies führt zu einer zeitlichen ,,Deckelung". Anders- 
w o  zählen auch Zeugnisse pflanzlichen und tierischen Le- 
bens aus erdgeschichtlicher Zeit, d.h. paläontologische 
Funde und Aufschlüsse zu den Bodendenkmälern 
(Tab. 2). 

2.1 .1 Zielsetzungen 

Fast allen Denkmalschutzgesetzen sind allgemeine Be- 2.1 .3 Schutzinstrumente 
stimmungen (Grundsätze, Aufgaben) vorangestellt (aus- 
genommen Bayern). Sie definieren das zumeist auch In den meisten Bundesländern unterliegen Bodendenk- 

schon in den ieweiligen Länderverfassungen formulierte mäler automatisch dem Schutz des Gesetzes (deklarato- 

Staatsziel, die Denkmäler als Quellen und Zeugnisse der risches Verfahren, ,,Generalklausel"], wenn sie die dort 
Menschheits- und Landesgeschichte zu schützen, zu pfle- genannten Kriterien erfüllen; sie werden nachrichtlich in 

gen, zu erforschen und der Offentlichkeit zu erschließen. ein Denkmalbuch (Denkmalliste] eingetragen. In Baden- 

Sie betonen auch, dass die Denkmäler bei allen öffentli- Württemberg erfolgt die Listeneintragung nur bei Kultur- 

Sonstiges: Bodenfund (NI, SL); archäologischer Gegenstand (HH); archäologischer Sachzeuge (SN]; archäologi- 
sches Flächendenkmal (ST) 

Tabelle 1 : Bezeichnung 

Kulturdenkmal 

Bodendenkmal 

NI B W  

X 

NW BY RP 

X 

BE 

x x x x  

SL 

X 

BB SN HB 

X 

ST 

x x x x  

HH 

S.U. 

SH TH 

X 

HE 

X 

M V  

x x x x  
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denkmälern von besonderer Bedeutung, die dadurch ei- 
nen zusätzlichen Schutz erfahren. In Hessen müssen Bo- 
denden kmäler zudem noch oberirdisch sichtbar sein, 
wenn sie im Denkmalbuch vermerkt werden sollen. 
In mehreren Bundesländern gibt es zur Unterschutzstel- 
lung eines Bodendenkmals ein förmliches Eintragungs- 
verfahren mit entsprechendem Verwaltungsakt; gesetzlich 
geschützt sind dann nur jene Objekte, die in der Denk- 
rnalliste stehen (konstitutives Verfahren). 
Um nötigenfalls kurzfristig reagieren und Gefahr von ei- 
nem (noch) ungeschützten Bodendenkmal abwehren zu 
können, ist in manchen Bundesländern auch eine vorläu- 
fige - allerdings zeitlich befristete - Unterschutzstellung 
möglich. Nicht überall bedeutet die Ausweisung eines 
Grab~n~sschutzgebietes, dass in diesem Bereich Maß- 
nahmen, die das Bodendenkrnal gefährden könnten, auf 
Dauer zu verhindern sind. In verschiedenen Bundeslän- 
dern kann dieses Schutzinstrument seine Funktion besten- 
falls nur wenige Jahre erfüllen (z.B. in Nordrhein-Westfa- 
len: drei Jahre mit der Möglichkeit einer angemessenen 
Verlängerung); in dieser Zeit muss das so vorübergehend 
geschützte Bodendenkmal entweder in die Denkmalliste 

eingetragen oder ausgegraben sein. Danach kann das 
betreffende Areal ohne bodendenkmalpflegerische Ein- 
schränkungen überplant bzw. verwertet werden. Die in 
Sachsen gesetzlich gegebene Möglichkeit, ein Archäo- 
logisches Reservat auszuweisen, in dem alle denkmalge- 
fährdenden Arbeiten verboten sind, ist einzigartig 
(Tab. 3). 
Bewegliche Bodendenkmäler, die in einer öffentlichen 
Sammlung aufbewahrt und betreut werden, bedürfen 
nicht der Eintragung in die Denkmalliste. 

Tabelle 2 
Begriffsdefinition 

inhaltlich: 
Keine Einschränkung 

Zeugnisse menschlichen Lebens 
(TH: Zeugnisse menschlicher Kultur; 
BY, SN: von Menschen 
geschaffene Sachen) 

Zeugnisse tierischen und pflanzlichen 
Lebens (seit vorgeschichtlicher Zeit) 

Zeugnisse tierischen und pflanzlichen 
Lebens in erdgeschichtlicher Zeit 
(paläontologische Bodendenkrnäler) 

örtlich: 
im Boden 
in Mooren 
in Gewässern 

zeitlich: 
Keine Einschränkung 

Gegenstände aus vergangener/ 
historischer Zeit (BY: in der Regel aus 
vor- oder frühgeschichtlicher Zeit) 

Hauptquelle wissenschaftlicher 
Erkenntnis über eine Epoche/Kultur 
(SL: wichtige Quelle wissenschaftlicher 
Erkenntnis) 

2.1.4 Die Aufgaben der Landesdenkmalämter/ 
Bodendenkmalpflegeämter 

NW 

X 

X 

X 

Nach den Denkmalschutzgesetzen sind die Bodendenk- 
malpflegeämter keine Denkmalschutzbehörden (Ausnah- 
me Schleswig-Holstein: Archäologisches Landesamt = 

Obere Denkmalschutzbehörde). Sie nehmen die ihnen 
gesetzlich übertragenen Aufgaben als Fachämter (Ba- 
den-Württernberg, Sachsen: Landesoberbehörde für 
Denkmalschutz) wahr. Nach den Denkmals~hutz~eset- 

BW 

X 

X 

RP 

x x x  

x x x  

X 

X 

BY 

X 

X 

S1 

X 

X 

BE 

X 

SN 

X 

X 

BB 

X 

X 

x x x  

x x x  

ST 

X 

X 

X 

X 

X 

HB 

X 

SH 

X 

X 

X 

X 

HH 

X 

X 

TH 

X 

X 

X 

HE 

X 

X 

X 

X 

MV 

X 

X 

x x x x x x x x x x x x x x x x  
X 

X 

X 

NI 

X 

X 
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Zen von Brandenburg und Nordrhein-Westfalen sind sie 
bei der Erstellung von Gutachten ausdrücklich an fachli- 
che Weisungen nicht gebunden. 

Die Bodendenkrnalpflegeärnter haben beim Vollzug der 
Denkrnalschutzgesetze mitzuwirken, insbesondere durch 
- fachliche Beratung und Erstellung von Gutachten in al- 
len Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denk- 
malpflege, 
-wissenschaftliche Erfassung (Inventarisation) und Doku- 
mentation von Bodendenkrnälern, 
- wissenschaftliche Untersuchung und Erforschung, Aus- 
grabung und Bergung von Bodendenkrnälern sowie die 
Überwachung dieser Maßnahmen, 
- Konservierung und Restaurierung von Bodendenk- 
rnälern sowie die Überwachung dieser Maßnahmen, 
- Wahrnehmung der Interessen der B~dendenkrnal~fle- 
ge bei Planungen und Maßnahmen der Gemeinden und 
Gerneindeverbände oder anderer öffentlicher Stellen 

Tabelle 3 
Schutzinstrurnente 

Konstitutives Verfahren 

Deklaratorisches Verfahren) 
(BB: nur für Bodendenkrnäler) 

Besonderer Schutz durch Eintragung 
in Denkrnalliste/Denkrnalbuch 

Vorläufige/einstweilige 
Unterschutzstellung/Eintragung 

Grabungsschutzgebiet, befristet 
(TH: Archäologisches Schutzgebiet) 

Grabungsschutzgebiet,unbefristet 

Archäologisches Reservat 

(Brandenburg,Nordrhein-Westfalen: als Träger öffentli- 
cher Belange), 
- wissenschaftliche Veröffentlichung der bodendenkrnal- 
pflegerischen Ergebnisse, 
- Aufnahme von Bodendenkrnälern in die Denkrnalliste 
und deren Führung (Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, 
Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Thüringen), 
- Erteilung von Grabungsgenehmigungen (Baden-Würt- 
ternberg, Berlin, Bremen, Saarland, Sachsen, Schleswig- 
Holstein, Thüringen), 
- Bewirtschaftung der vom Land bereitgestellten Mittel 
für die B~dendenkrnal~flege (Berlin, Mecklenburg-Vor- 
pornrnern, Nordrhein-Westfalen). 

RP 

X 

x x x  

X 

Des weiteren nennen verschiedene Denkrnalschutzgeset- 
ze u.a. noch folgende Aufgaben der Bodendenkrnal- 
pflegeärnter: 
- Unterhaltung fachwissenschaftlicher Sammlungen 
(Brandenburg, Berlin, Saarland, Sachsen-Anhalt), 

BW 

X 

X 

X 

SL 

X 

X 

BY 

x x x x  

X 

SN 

X 

X 

X 

Tabelle 4 
Grabungsgenehrnigung 

durch: 
Oberste Denkrnalschutzbehörde 

Obere Denkrnalschutzbehörde 
(SH: Archäologisches Landesarnt) 

Untere Den krnalschutzbehörde 

Bodendenkrnalpflegearnt 

BE 

X 

RP 

X 

ST 

X 

x x x x x  

X 

BW 

X 

BB 

X 

SL 

X 

SH 

X 

X 

X 

TH 

X 

X 

HB 

x x x  

X 

X 

SN 

X 

BY 

X 

HB 

X 

HH 

X 

X 

ST 

X 

BE 

X 

HH 

X 

BB 

X 

HE 

X 

X 

X 

SH 

X 

X 

HE 

X 

TH 

X 

MV 

x x x  

X 

MV 

X 

NI  

X 

X 

NW 

X 

X 

X 

NI 

X 

NW 

X 
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, 
- Unterhaltung zentraler Fachbibliotheken und Archive 
(Niedersachsen, Sachsen-Anhalt), 
- Offentlichkeitsarbeit (Hessen, Mecklenburg-Vorpom- 
mern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Thürin- 

I gen). 

Tabelle 5 
Schatzregal/Ablieferung 

Uneingeschränktes Schatzregal 

Großes Schatzregal 

Kleines Schatzregal 

Fundablieferung zur wissenschaftlichen 
Bearbeitung, befristet 

F~ndablieferun~ zur wissenschaftlichen 
Bearbeitung, unbefristet 

Fundablieferung (Eigentümerwechsel) 
gegen Entschädigung, befristet 

Enteignung gegen Entschädigung 
(BY: innerhalb eines Jahres nach 
Entdeckung) 

2.1.5 Grabungsgenehmigungen 

Wer  nach Bodendenkmälern suchen und forschen, d. h. 
sie ausgraben will, bedarf hierzu überall in der Bundes- 
republik der ausdrücklichen Genehmigung (Grabungser- 
laubnis). Der Einsatz von Metalldetektoren ist nur dann 
genehmigungspflichtig, wenn er der Suche (Nachfor- 
schung) nach Bodendenkmälern dient (irn Denkmal- 
schutzgesetz ausdrücklich erwähnt: Mecklenburg-Vor- 
Pommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein). 
Die Grabungsgenehrnigung erteilen je nach Bundesland 
die Landesdenkmalämter oder die hierfür zuständigen 
Denkrnalschutzbehörden (Tab. 4). Die Bodendenkmal- 
pflegeämter besitzen eine generelle Grabung~~enehrni- 
gung, jedoch kein Grab~n~smonopol .  Grabungen Drit- 
ter können eigentlich nur dann verhindert werden, wenn 
zu befürchten steht, dass unqualifiziert ausgegraben wird 
und das Bodendenkmal bzw. das Grabungsergebnis da- 
durch Schaden nehmen. In solchen Fällen ist die Gra- 
bungsgenehmigung grundsätzlich zu versagen. 

BW 

X 

X 

X 

Alle Denkmalschutzgesetze in der Bundesrepublik 
Deutschland verpflichten denienigen, der einen Boden- 
fund macht bzw. entdeckt, diesen unverzüglich beim Lan- 
desdenkmalamt oder bei der zuständigen Denkmal- 
schutzbehörde anzuzeigen. Die Fundstelle muss mehrere 
(Werk-)Tage in unverändertem Zustand erhalten bleiben. 
(drei Tage: Hamburg, Nordrhein-Westfalen; vier Tage: 
Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, Sachsen; 
fünf Tage: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern; ei- 
ne Woche: Bayern, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen; vier Wochen, falls 
ohne erhebliche Nachteile und Aufwendungen von Ko- 
sten: Schleswig-Holstein). Dem B~dendenkmalpfle~eamt 
soll damit die Möglichkeit einer intensiven (Nach-)Unter- 
suchung und wissenschaftlichen Dokumentation gegeben 
werden; es ist berechtigt, das angezeigte und evtl. ge- 
borgene Fundmaterial zur wissenschaftlichen Bearbei- 
tung für eine gewisse Zeit in seinen Besitzzu nehmen. Die 
Denkmalschutzgesetze Baden-Württembergs, Branden- 
burgs und Sachsens nennen hierfür keine Fristen (Tab. 5). 

2.1.7 Eigentum an Bodenfunden 

BY 

X 

X 

Das Eigentum an einem Bodenfund ist normalerweise 
nach 5 9 8 4  BGB (Schatzfundparagraph) geregelt. Da- 
nach gehört eine Sache, die so lange verborgen gele- 
gen hat, dass der Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, 
ie zur Hälfte dem Entdecker und dem Eigentümer des 

BE 

X 

X 

BB 

X 

X 

HB 

X 

HH 

X 

X 

HE 

X 

X 

MV 

X 

x x x x x x x x  

NI 

X 

X 

NW RP 

X 

x x x  

SL 

X 

SN 

X 

X 

X 

ST SH 

x x x  

x x x  

x x x  

TH 
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Grundstücks, des Gebäudes, des Behälters etc., in dem 
sie verborgen war. Ob die Bodendenkmalpflegeämter in 
diesem Zusammenhang bei amtlichen Ausgrabungen au- 
tomatisch den Entdeckeranteil an den Grabungsfunden 
erwerben, ist derzeit juristisch zumindest umstritten. 
Funde entschädigungslos zu beschlagnahmen, ist un- 
zulässig. Das Eigentum ist nach Art. 14 GG geschützt. 
Verschiedene Denkmals~hutz~esetze sehen eine Abliefe- 
rung bzw. Enteignung von (beweglichen) Bodendenk- 
mälern gegen Entschädigung (Verkehrswert!) vor, wenn 
sie a)  nur auf diese Weise in ihrer Substanz gesichert wer- 
den können, b) andernfalls der Forschung verlorengehen 
oder C) so bedeutend sind, dass sie in einer öffentlichen 
Sammlung aufbewahrt werden sollten (Tab. 5). 

doch mancherorts in der politischen Diskussion; sie soll 
abgeschafft und durch die ,,BenehmensregeIungn ersetzt 
werden. Dies würde bedeuten, dass die Bodendenkmal- 
pflegeämter von den Ent~cheidun~strägern nur noch 
gehört werden müssten; ihre fachliche Meinung könnte 
gegebenenfalls unberücksichtigt bleiben. In einigen Bun- 
desländern bedarf es schon jetzt in Fragen, die denk- 
malpflegerische Belange berühren, lediglich des Beneh- 
mens mit den Fachämtern oder deren Anhörung (Bera- 
tung). Bis auf Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen wirkt in allen Bundesländern 
bei wichtigen denkmalpflegerischen Entscheidungen und 
Maßnahmen ein Landesdenkmalrat (Beirat) beratend mit. 

2.1 .10 Kosten 
2.1.8 Schatzregal 

Anders verhält es sich, wenn die Denkmals~hutz~esetze 
über ein sogenanntes Schatzregal verfügen (Tab. 5). 
Dann fallen Bodenfunde, deren Eigentümer nicht mehr er- 
mittelt werden kann, an das jeweilige Land, wenn sie bei 
staatlichen (zumeist amtlichen) Nachforschungen bzw. in 
Grab~n~sschutzgebieten entdeckt werden oder wenn sie 
einen herausragenden wissenschaftlichen Wert besitzen 
(Großes Schatzregal). In Berlin und Sachsen gilt das 
Schatzregal sogar uneingeschränkt. In Hamburg und 
Niedersachsen greift es dagegen nur bei staatlichen 
Nachforschungen (kleines Schatzregal). Die Finder er- 
halten bestenfalls eine Fundprämie (Finderlohn); Grund- 
stücks- oder Hauseigentümer gehen leer aus. 

Alle Denkmalschutzgesetze zwingen die Denkmalschutz- 
behörden und die B~dendenkrnalpfle~eämter zu einer 
engen Kooperation. In verschiedenen Bundesländern 
sind denkmalrechtliche und denkmalpflegerische Ent- 
scheidungen nur im Einvernehmen zwischen ihnen mög- 
lich (Tab. 6). In Streitfällen entscheidet dann gewöhnlich 
die Oberste Denkmalschutzbehörde, d .  h. das für die 
Denkmalpflege und den Denkmalschutz zuständige Lan- 
desministerium (Rheinland-Pfalz: Obere Denkmalschutz- 
behörde). Die ,,Einvernehmensregelung" ist derzeit je- 

Der Denkmalschutz hat in allen Bundesländern Verfas- 
sungsrang. Sie waren deshalb nicht nur verpflichtet, ent- 
sprechende Denkmalschutzgesetze zu erlassen. Die Län- 
der, Gemeinden und Gemeindeverbände müssen nach 
Maßgabe ihrer Haushalte auch die personellen und fi- 
nanziellen Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Auf- 
gaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege an- 
gemessen erfüllt werden können. 
Auch der Eigentümer eines Denkmals ist im Rahmen der 
Sozialpflichtigkeit des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 
GG) gehalten, seinen Beitrag zu leisten. So muss er bei- 
spielsweise die gesetzlich festgeschriebenen Stillstands- 
zeiten ent~chädi~ungslos hinnehmen, wenn im Zuge von 
Bauarbeiten archäologische Befunde entdeckt werden, 
die vom Bodendenkmalpflegeamt wissenschaftlich unter- 
sucht, dokumentiert und evtl. auch geborgen werden müs- 
sen (vgl. 2.1 .0). Bei längeren Baustellenstilllegungen hat 
der Betroffene gewöhnlich Anspruch auf Entschädigung. 
Der Ent~chädi~ungsanspruch besteht gegenüber dem, 
der die Stilllegung verfügt hat, bzw. dem Begünstigten. 

2.1 . I  1 Verursacherprinzip 

Verschiedene Denkmals~hutz~esetze kennen das soge- 
nannte Verursacherprinzip (Tab. 7): Wer eine archäolo- 
gische Maßnahme verursacht, hat auch deren Kosten zu 
tragen. Die finanzielle Belastung muss allerdings stets an- 

Sonstiges: Entscheidung der Denkmalschutzbehörden nach Anhörung (BY) oder Beratung (NI) durch das Fachamt 

SH TH 
Tabelle 6 
Einvernehmens-/Benehmensregelung 

Einvernehmensregelung 

Benehmen~regelun~ 

RP SN 

x x x x x x  

SL BW 

X 

BB 

x x x  

ST HH HB BY HE 

X 

BE MV 

X 

N I  NW 

X 
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gemessen und zumutbar sein. In Bremen sind bei öffent- 
lichen Bauvorhaben die Aufwendungen zum Schutz von 
Kulturdenkmälern Teil der Baukosten. W o  ein solches Ver- 
ursacherprinzip fehlt, kann die Kostentragungspflicht auf- 
grund bestehender verwaltungsverfahrensgesetzlicher 
Bestimmungen entweder mit der Grabungserlaubnis oder 
mit der Genehmigung, ein Bodendenkmal teilweise oder 
ganz zerstören zu dürfen, verbunden werden. 
Bei Projekten, die eine Umweltverträglichkeitsprüfung ge- 
mäß UVP-Gesetz erforderlich machen, hat der Vorha- 
benträger die eventuell erforderlichen archäologischen 
Prospektionen zu finanzieren. 

Das Denkmalrecht bricht kein anderes Recht. So können 
Vertreter der Denkmalschutzbehörden und der Boden- 
denkmalpflegeämter im allgemeinen nur mit Zustimmung 
des Eigentümers ein Grundstück betreten; dies gilt ge- 
meinhin auch für Geländebegehungen auf freiem Feld 
(Sonderregelung: Brandenburg). Artikel 13 GG (Unver- 
letzlichkeit der Wohnung) ist nur dann eingeschränkt, 
wenn es zur Erhaltung eines Denkmals oder zur Gefah- 
renabwehr zwingend erforderlich ist. In der archäologi- 
schen Denkmalpflege könnte dieser Fall bei der Bergung 
und Dokumentation von Zufallsfunden bei Baumaßnah- 
men eintreten (Tab. 8). 
Sollte ein Bodendenkmal in seinem Bestand, in seiner Ei- 
genart oder in seinem Erscheinungsbild allein durch eine 
Enteignung erhalten werden können, ist sie in zahlreichen 
Bundesländern aufgrund des Denkmalschutzgesetzes 
möglich (Tab. 8); auf diese Weise können u.U. auch not- 
wendige Ausgrabungen durchgeführt werden. In Bayern 
und Schleswig-Holstein sind archäologische Untersuchun- 
gen zuzulassen, wenn ein öffentliches Interesse daran be- 
steht oder wenn auf einem Grundstück archäologische 
Kulturdenkmale von wesentlicher Bedeutung vorhanden 
sind, die wissenschaftlich untersucht werden sollen. 

2.1 .13 Der Denkmalschutz im Bundesrecht 

RP 

X 

Im übrigen ist der Denkmalschutz auch in zahlreichen 
Bundesgesetzen verankert, so im 
- Baugesetzbuch (5  1 Abs. 5 Nr. 5: Berücksichtigung 
der Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpfle- 
ge bei der Aufstellung von Bauleitplänen; 5 9 Abs. 6: 

NI 
Tabelle 7 
Verursacherprinzip 

Im Denkmalschutz verankert 
(HB: nur bei öffentlichen Bauvorhaben) 

nachrichtliche Übernahme von Denkmälern in Bebau- 

SL NW HH 

ungspläne); 
- Raumordnungsgesetz (5  2 Abs. 2 Nr. 8 Satz 2: Auf die 
Erhaltung von Kulturdenkmälern ist zu achten); 
- Bundeswasserstraßengesetz (5  7 :  Bei der Unterhaltung 
der Bundeswasserstraßen sowie der Errichtung und dem 
Betrieb der bundeseigenen Schifffahrtsanlagen sind die 
Erfordernisse des Denkmalschutzes zu berücksichtigen); 
- Fl~rbereinigun~sgesetz (5  3 7  Abs. 2):  Die Flurbereini- 
gungsbehörde hat bei der Durchführung der Maßnah- 
men nach Abs. 1 die öffentlichen Interessen zu wahren, 
vor allem den Erfordernissen . . . des Denkmalschutzes . . . 

BW 

Rechnung zu tragen; 
- Bundesnaturschutzgesetz (5  2 Abs. 1 Nr.  13: Histori- 
sche Kulturlandschaft und -1andschaftsteile von besonders 
charakteristischer Eigenart sind zu erhalten. Dies gilt auch 
für die Umgebung geschützter oder schützenswerter Kul- 
tur-, Bau- und Bodendenkmäler, sofern dies für die Erhal- 
tung der Eigenart oder Schönheit des Denkmals erforder- 
lich ist); 
- Telegrafenwegegesetz (5  7 Abs. 3): Werden durch 
das Planvorhaben öffentliche Belange (d. h. z. B. des 
Denkmalschutzes) berührt, ist die ieweils zuständige 
Behörde rechtzeitig zu beteiligen und ihre Stellungnahme 
bei der Planfeststellung mitzuberücksichtigen; 
- Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (5  2 Abs. 1 ): Die 
Um~eltverträ~lichkeitsprüfun~ umfasst die Ermittlung, Be- 
schreibung und Bewertung der Auswirkungen eines Vor- 
habens U. a. auf Kultur- und andere Sachgüter; 
- Gesetz zur Neuordnung des Eisenbahnwesens (Art. 5 
Allgemeines Eisenbahngesetz 5 18 Abs. 1): Schienen- 
wege von Eisenbahnen.. .dürfen nur gebaut oder geän- 
dert werden, wenn der Plan zuvor festgestellt worden ist. 
Dabei sind die von dem Vorhaben berührten öffentlichen 
und privaten Belange einschließlich der Umweltverträg- 
lichkeit im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 
- Bundes-Bodenschutzgesetz (5  1 ): Zweck des Gesetzes 
ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern 
oder wiederherzustellen ; 5 2 Abs. 2 :  Der Boden erfüllt 
im Sinne dieses Gesetzes Funktionen als.. .Archiv der Na-  
tur- und Kulturgeschichte (2.4). 

SN HE 

2.1 .14 Internationale Konventionen zum Schutz 
von Bodendenkmälern 

MV 

X 

BY 

Die Europäische Union (EU) hat (noch) kein eigenes und 
für alle Mitgliedsstaaten gleichermaßen verbindliches 

ST 

x x x x  

BE SH TH BB 

X 

HB 

X 
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Sonstiges: In NW gelten die im Gesetz verankerten Betretungsrechte ausschließlich für die Denkmalschutzbehörden 
(Denkmalbehörden), nicht für die Bodendenkmalämter. 
Wenn ein öffentliches Interesse vorliegt, kann der Grund~tücksei~entümer in BY und im SL verpflichtet werden, einer 
Ausgrabung zuzustimmen. 

Tabelle 8 

Betretungsrecht/Duldungspflicht 

Grundsätzliches Recht zum Betreten 
von Grundstücken zum Vollzug 
(Erfüllung/Durchführung) des Denkmal- 
schutzgesetzes, insbesondere um 

- festzustellen, zu erfassen, 
ZU inventarisieren 

- zu besichtigen, zu prüfen 

- zu untersuchen, auszugraben, 
zu bergen 

Recht zum Betreten von Grundstücken, 
soweit für die Erhaltung eines 
Denkmals erforderlich 

Betreten von Grundstücken nur nach 
vorheriger Anmeldung/Benach- 
richtigung (BB: entfällt bei nicht 
eingefriedeten Grundstücken) 

Betreten von Wohnungen zur 
Gefahrenabwehr (SL: nur bei Tage; 
BE: zu angemessener Tageszeit) 

Betreten von Wohnungen nur mit 
Einwilligung oder Gerichtsbeschluss 
(SL: Anordnung der Obersten 
Denkmalschutzbehörde) 

Denkmalschutzgesetz. Bislang haben der Europarat und 
das Europäische Parlament lediglich verschiedene Kon- 
ventionen zum Schutz des Kulturgutes verabschiedet, die 
allerdings inhaltlich über die gesetzlichen Regelungen in 
Deutschland nicht oder nur wenig hinausgehen. Für die 
archäologische Denkmalpflege besonders wichtig sind: 
- das Europäische Übereinkommen zum Schutz archäo- 
logischen Kulturguts vom 06 .  0 5 .  1969, 
- die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Er- 
haltung des architektonischen und archäologischen Erbes 
vom 14 .09 .  1982, 
- die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Er- 
haltung des architektonischen und archäologischen Erbes 
der Gemeinschaft vom 28.  1 0 .  1 988, 
- die Europäische Konvention zum Schutz des archäolo- 
gischen Erbes vom 1 6 . 0 1 .  1992 (Konvent. von Malta). 

Die Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffne- 
ten Konflikten (Haager Konvention) wurde am 14. 05 .  
1954 von den Vereinten Nationen (UNESCO) verab- 
schiedet und von der Bundesrepublik Deutschland durch 
Gesetz vom 1 1 . 04 .  1967 ratifiziert. Das Gesetz wird 
von den Bundesländern im Auftrag des Bundes ausge- 
führt. Im übrigen ist die Aufgabe, das Kulturgut vor Kriegs- 
einwirkungen zu schützen, in Deutschland dem Zivil- 
schutz zugeordnet. Vgl. Gesetz über den Zivilschutz ( §  1 
Abs. 1 ,  in Verbindung mit Abs. 3 Satz 7 und Abs. 4 C). 

BW 

X 

X 

X 

X 

Prof. Dr. Heinz Günter Horn 
Rembrandtstr. 3 2  
50 3 8 9  Wesseling 

BY 

S.U. 

X 

BE 

x x x x x  

X 

X 

BB 

X 

X 

X 

X 

X 

HB 

X 

X 

HH 

X 

NI 

X 

x x x x x  

HE 

X 

NW 

X 

X 

MV 

x x x  

x x x  

X 

RP 

X 

x x x x x x  

SL 

S.U. 

X 

SN 
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X 
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